
Räumlichkeit  kirchlicher/staatlicher Träger 
(wie Pfarrsaal, Gemeinderaum…)

Eigene Räumlichkeit Räumlichkeit der Gastronomie o.Ä. 

(wie Restaurant, Pizzeria, Bar…)

Kontaktaufnahmemit Vermieter/Ansprechpartnerder Räumlichkeit

Abklären,  ob  Schutz- und Hygienekonzept(SHK) für Räumlichkeit vorhanden

Absprache mit und Okay von Vermieter

SHK mit Unterschrift bestätigen

SHK im Vorfeld den Anwesenden zukommen lassen

SHK gut sichtbar in Räumlichkeit aushängen

Nutzung der Räumlichkeit mit Bedacht! Beachtung des SHK , Einhaltung und Kontrolle der Regeln 

Kein eigenes SHK für Nutzung der 
Räumlichkeit notwendig: 

SHK des gastronomischen Betriebs 
ausschlaggebend 

Nutzung von Räumlichkeiten in Coronazeiten

Ausarbeiten eines an die Gegebenheiten
vor Ort angepassten SHK

SHK auf Verlangen der Kreisverwaltungsbehörde vorlegen

ja

SHK für
Veranstaltung
stets zusätzlich 
notwendig  


